
• '•> • t 

AZ - FL-9494 Schaan, Dienstag, 29. Juli 1975 Erscheint Dienstag/Mittwoch/Donnefstag/Samstag Mit den amtlichen Publikationen 108. Jahrgang - Nr.'109 

Morgen Mittwoch beginnt die dritte Phase der KSZE 
Seit gestern abend ist die liechten
steinische Delegation an der Kon
ferenz Uber Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa (KSZE) voll
ständig in Helsinki versammelt. Als 
letztes Delegationsmitglied reiste 
Regierungschef Dr. Walter Kieber 
am späten Montagnachmittag nach 
Finnland ab. — Die dritte Phase der 
Konferenz wird morgen mittag um 
12.00 Uhr eröffnet und schliesst am 
Freitagabend um 18.00 Uhr. Vertre
ten sind, ausser Albanien, alle euro
päischen Staaten sowie die USA 
und Kanada. 
Am Gipfeltreffen in Helsinki wer
den die Staats- und Regierungschefs 
der teilnehmenden Länder ihre Un
terschrift unter ein 400seitiges Do
kument setzen, das Bestimmungen 
über das zukünftige Zusammen
leben der Völker Europas enthält. 
Allerdings ist dieses Schlussdoku
ment völkerrechtlich nicht bindend, 
sondern lediglich eine Absichts
erklärung für die Verbesserung der 
Ost-West-Beziehungen. Geregelt 
werden dabei die drei Bereiche 
Sicherheit, wirtschaftliche Zusam
menarbeit und  Zusammenarbeit im 
humanitären Bereich. 
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Dreijährige Konferenzarbeit 
Das Schlussdokument v o n  Helsinki 
ist das Ergebnis dreijähriger inten
siver Verhandlungen-, die im No
vember 1972 in Helsinki mit Kon
sultationen zwischen diplomatischen 
Vertretern von 32 europäischen 
Ländern, der USA und Kanadas be
gannen. Damals wurden die The-
nienbereiche und die Organisation 
der Konferenz festgelegt, die im 

darauffolgenden Sommer, am 3. Juli 
1973, mit der Aussenministerkonfe-
renz in Helsinki ihren Anfang nahm. 
Nach dieser ersten Phase trafen 
sich die Experten der Teilnehmer
staaten in Genf, um die drei The
menkreise in Angriff zu nehmen. 
Bis das in Helsinki zu unterzeich
nende Schlussdokument vorlag, 
waren mehr als zweijährige Ver
handlungen nötig. Neben der  Eini
gung über den Inhalt der drei The
menbereiche einigte man sich auch 
über zwei weitere Konferenzen, 
die in zwei Jahren  stattfinden und 
Aufschluss darüber geben sollen, 
wieweit die Teilnehmerstaaten die 
vorgesehenen Massnahmen im Be
reich der Sicherheit und der Zu
sammenarbeit im wirtschaftlichen 
und im humanitären Bereich erfüllt 

haben. Diese beiden Konferenzen 
sollen im J a h r  197»'- in Belgrad statt
finden. I 

Abschluss in Helsinki 
Vorerst allerdings 
ein erster Schlus 

soll in Helsinki 
spunkt unter die 

Bemühungen gesejtzt werden. Mor
gen mittag um 12.00 Uhr wird der 
finnische Staatspräsident Kekkonen 
die dritte und zugleich letzte Phase 
der laufenden Kqnferenz eröffnen. 
Sie wird durch eihe Rede von UN-
Generalsekretär Waldheim einge
leitet, daran folgen während drei 
Tagen die Erklärungen der 35 Teil
nehmerstaaten. 

Liechtenstein im Vörsitz 
Für die liechtensteinische Delega
tion wird der  kommende Freitag 

| zum bedeutendsten Tag dieser Kon
ferenzphase werden, wenn Regie
rungschef Dr. Walter Kieber die 
Arbeitssitzung vom Vormittag prä
sidiert. An dieser Sitzung werden 
die Vertreter Spaniens, der Ver
einigten Staaten, Maltas, der Nie
derlande, Monacos, Norwegens und 
Rumäniens ihre Erklärungen zum 
Schlussdokument abgeben. In der  
Arbeitssitzung vom Freitagnachmit
tag schliesslich — sie wird von 
Grossbritannien präsidiert — wird 
der Regierungschef als erster Red
ner zum Konferenzergebnis Stellung 
nehmen. Am Abend des gleichen 
Tages wird die Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa feierlich geschlossen wer
den. 

Jugehdreferat beschliesst Aiifoeldüng einer Volksinitiative 

1. Augustfeier 
. d e s  Schweizervereins 
Am kommenden Freitag, d e n  
I .August ,  begeh t  die  Bevöl
kerung unseres  Schweizer 
Nachbarlandes den  National
feiertag. Der Schweizerver
ein im Fürstentum Liechten
stein wird d ieses  J a h r  se ine  
offizielle Bundesfeier über  
d e m  Rhein, nämlich in Buchs  
abhal tenr  w a s  ihn natürlich 
nicht daran hindert, alle 

Liechtenstein-Schweizer 
recht herzlich einzuladen. 
Um 20.00 Uhr. beginnen die  
Feierlichkeiten mit einem 
L'ampionumzug d e r  Kleinkin
d e r  um den  Werdenberger-
see .  Für die musikalische 
Umrahmung bzw. die  Unter
haltung sorgen  die  Harmo
niemusik Buchs, d e r  Eisen
bahnermännerchor,  d e r  Turn
verein, die Werdenberger  
Trachtengruppe und d e r  
Tambourenverein Buchs.  
Nach Mitteilung d e s  Schwei-

. zervereins soll nun jeweils 
j e d e s  dritte J a h r  die  offizielle 
Feier I n  einer  Schweizer  Ge
meinde abgehal ten werden.  

Die Frage, ob in Liechtenstein jene 
Partei die Regierung stellen soll, 
die auch über die Mehrheit der 
Stimmen verfügt, soll dem Volk 
vorgelegt werden. Am Sonntag
abend hat der Vorstand des Jugend
referates zusammen mit der Arbeits
gruppe «Demokratie und Wahl
recht» sowie weiteren Mitgliedern 
des Jugendreferates beschlossen, 
eine Volksinitiative anzumelden, 
die zum Ziele hat, in der Verfas
sung eine entsprechende Mehrheits
klausel einzubauen. 

Das Thema w a r  an  der April
tagung des Jugendreferates aufs 
Tapet gekommen, nachdem unsere  
Zeitung kurz zuvor ein Interview 
mit dem langjährigen und inzwi
schen leider verstorbenen Staats
gerichtshofpräsidenten, Hofrat Dr. 
Rupert Ritter, veröffentlicht hatte. 
In diesem Interview, das uns Dr. R. 
Ritter anlässlich seines 75. Geburts
tages gewährt hatte, kam auch die 
Frage des Mehrheitsprinzips zur 

Sprache. Bis zum Jahr  ,1969 nämlich 
hatte im Wahlgesetz eine Mehr
heitsklausel bestanden, die :verhin
derte, dass eine Partei die  Mehr
heit im Parlament und damit die 
Regierung stellt, die nicht zugleich 
über die Mehrheit der  Stimmen im 
ganzen Land verfügt. Da diese 
Mehrheitsklausel nur  im Gesetz 
nicht aber in der Verfassung fest
gehalten war, wurde sie vom Staats
gerichtshof aus formalen Gründen 
aufgehoben. 

Ungerechte Situation . 
Dr. Ritter, der  zum Zeitpunkt der 
Aufhebung Präsident des Staats
gerichtshofes gewesen war, betonte 
im Interview, dass der Staats
gerichtshof die Bestimmung des 
Wahlgesetzes nur aus formalen 
Gründen aufgehoben hatte und 
nannte die derzeitige Situation «eine 
Ungerechtigkeit». Es sei dem Ge
setzgeber überdies jederzeit unbe
nommen, eine Mehrheitsklausel in 

die Verfassung einzubauen, um da
durch wieder klare Verhältnisse zu 
schaffen. 

Jugend wird aktiv 
Aufgrund dieser Aeusserungen 
wurde an  der Frühjahrstagung des 
Jugendreferates eine Resolution 
verabschiedet, die die Arbeitsgrup
pe  «Demokratie und Wahlrecht» be
auftragte, weitere Schritte einzulei
ten, damit «der festgestellte Man
gel . . .  im Interesse des gerechten 
Fünktionierens unserer Demokratie 
auf rechtlich einwandfreie Art be
seitigt werden» kann. Als erste Ak
tivität wandten sich die jungen 
Leute a n  Politiker aus beiden La
gern, um sie über die derzeitige 
Situation in unserem Wahlrecht zu 
befragen. Dabei stellte sich heraus, 
dass der  Mangel allseitig anerkannt 
wurde und dass die Politiker 

Fortsetzung auf S/2 

Gegenseitiges Abkommen tritt am 1. August in Kraft 
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Am 1. Juli 1975 wurde zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und Portugal ein neues Abkommen i 
über die .gegenseitige Aufhebung 
der Visumspflicht abgeschlossen, 
welches auch für unser Land Gültig
keit hat. Der Text dieses Abkom
mens ha t  folgenden Wortlaut:. 
# Die portugiesischen Staatsange
hörigen können bei Vorweisung 
eines gültigen heimatlichen Passes 
oder einer gültigen Identitätskarte 
in die Schweiz einreisen. 
# Schweizer Bürger können bei 
Vorweisung eines durch die kanto
nalen oder Gemeindebehörden aus
gestellten gültigen Passes oder einer 
gültigen Identitätskarte in Portugal 
und auf seine umliegenden Inseln 
einreisen. 
# Portugiesische Staatsangehörige, 
die beabsichtigen, sich in  die 
Schw.eiz zu  begeben, um dort er
werbstätig zu sein, müssen im Be
sitze eines gültigen heimatlichen 
Passes sein. Sie haben sich zudem

hinsichtlich der Ausübung einer Er
werbstätigkeit vorgängig durch 
Vermittlung einer schweizerischen 
konsularischen Vertretung oder 
ihres zukünftigen Arbeitgebers eine 
«Zusicherung der Aufenthaltsbewil
ligung» zu beschaffen. • 
# Schweizer Bürger, die beabsich
tigen, sich nach Portugal und seine 
umliegenden Inseln zu begeben, um 
dort erwerbstätig zu sein, müssen 
im Besitze eines gültigen heimat
lichen Passes sein. Sie haben sich 
zudem hinsichtlich:;der Ausübu'ng 
einer Erwerb'stätigkeit vorgängig 
eine Arbeitsbewilligung zu beschaf
fen. 
# Die Staatsangehörigen der bei
den Vertragsschliessenden Staaten 
sind nach ihrer Einreise i n  den an
deren Vertragsstaat den  dort für 
den  Aufenthalt v o n  Ausländem 
geltenden Gesetzen und Verordnung 
gen unterstellt. 
% Die vorerwähnten Bestimmungen 
gelten auch für das Fürstentum 

Liechtenstein. Die portugiesischen 
Staatsangehörigen geniessen für die 
Einreise in Liechtenstein die glei
chen Erleichterungen wie für die 
Einreise in die Schweiz, und die 
liechtensteinischen Landesbürger 
können nach Portugal und  seine 
umliegenden Inseln unter den glei
chen Bedingungen einreisen wie 
Schweizer Bürger. 
# Jeder  Vertragsstaat kann das 
Abkommen aus Gründen der  öffent
lichen Ordnung oder öffentlichen 
Sicherheit vorübergehend ganz oder 
teilweise suspendieren. Die Suspen
dierung muss sofort dem anderen 
Vertragsstaat auf diplomatischem 
Wege  mitgeteilt werden. 
# Jeder  Vertragsstaat kann das 
vorliegende Abkommen unter Ein
haltung einer Frist von zwei Mona
ten kündigen. 
# Das vorliegende Abkommen tritt 
am 1. August 1975 in  Kraft. Es er
setzt das  durch Notenaustausch 
vom 17. September 1949 abgeschlos
sene Abkommen. 
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Helsinki-
Splitter 
Liechtenstein ist bei der Schluss
phase der KSZE durch eine Vierer
delegation vertreten, die von Regle
rungschef Dr. Walter Kieber ange
führt wird. Der Delegation gehören 
weiter an: S. D. Prinz Heinrich von 
Liechtenstein, Liechtensteinischer 
Botschafter in Bern, Graf Gerllczy-
Burian, Leiter d e s  Amtes für Inter
nationale Beziehungen und Graf 
Ledebur, Botschaftssekretär In Bern. 

* 
Das Schlussdokument,  d a s  in Hel

sinki unterzeichnet werden soll, um-
fass t  400 Seiten und wiegt drei Kilo
gramm. Es wurde in drei Originalen 
angefertigt, die  mit drei verschiede
nen  Flugzeugen von Genf nach  Hel
sinki gebracht  werdert. Für die  3 5  
Delegationen stehej^flUßserdem 500 
gedruckte  Exeriifitare zur Verfügung. 
Wie aus  Genf gemeldet  wurde, b e 
laufen sich die Druckkosten auf 
200 000 bis 250 000 Franken. 

* 
Während d e r  drei Tage  dauern

den  Konferenz werden die  Vertreter 
d e r  einzelnen Regierungen ihre Er
klärungen zum Schlussdokument a b 
geben.  Um die Schlussphase  nicht 
allzusehr in die  Länge zu ziehen, 
werden die Redner  im Dokument 
Nr. 104" d e s  Koordinationsausschus
s e s  gebeten,  sich an  eine Höchst-
Redezeit von 20 Minuten zu halten. 

* 
Die Konferenz in Helsinki wird 

zum grössten Politspektakel sei t  
d e m  Wiener Kongress in den  J a h 
ren 1814/15. Zur  Sicherheit  d e r  35 
Delegationen (vertreten sind a u s s e r  
Albanien alle europäischen Länder 
sowie die Vereinigten Staaten und 
Kanada) wurde  d e r  gröss te  Teil d e r  
finnischen Panzereinheiten abkom
mandiert. Sie werden  im Park  in 
Stellung gehen,  d e r  d a s  Konferenz
gebäude  umgibt. 

* 
Rund 200 Radio- und Fernseh

reporter haben sich in Helsinki an
gemeldet, um von Ort und Stelle 
aus über die «Konferenz d e s  Jahr
hunderts» zu berichten. Dazu kom
men rund 1000 Korrespondenten 
von Zeitungen, Zeitschriften und 
Nachrichtenagenturen. Auch d a s  
«Liechtensteiner Volksblatt» wird 
während der Schlussphase der 
KSZE laufend in Wort und Bild 
direkt aus Helsinki'berichten. 
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